
Sicherheit bei Arbeiten an Gebäuden in  
der Nähe von Starkstromfreileitungen und 
Freileitungshausanschlüssen bis 400V 

 

 

S_F054_Belehrung_prov_Isolierung#07.04.2010[RF] 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr, Werte Firma 
Sie haben als Auftraggeber für Außenarbeiten am Gebäude in 
 
Postleitzahl, Ort:   ____________________________________________________________________________ 
 
Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________________________________________ 
 
die Isolierung von Teilen der unter Spannung stehenden 400-V-Starkstrom-Freileitungen bei der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & 
Co.KG (nachfolgend NBB genannt) in Auftrag gegeben. 
 
Die Isolierung erfolgt(e) durch Elektrofachkräfte der NBB oder im Auftrag der NBB mit Schutzvorrichtungen, an denen Sie kein Eigentum erwerben 
und die nach Abschluss der Arbeiten am Gebäude durch die NBB oder Beauftragte der NBB wieder entfernt werden. Durch Ihre geplante 
Baumaßnahme dürfen die Abstände zwischen Gebäudeteilen und der Freileitung nicht verringert werden. 
 
Hinweise für  die (das) Bauunternehmen 
 
In der Nähe von Starkstromfreileitungen, die mit Schutzvorrichtungen isoliert worden sind, dürfen nur solche Arbeiten ausgeführt werden, bei 
denen eine Entfernung oder Beschädigung der Schutzvorrichtungen ausgeschlossen werden kann. 
Verschmutzungen der Schutzvorrichtungen sind zu vermeiden! 
 
Die Schutzvorrichtung nicht berühren! 
 
Die Entfernung oder Veränderung der angebrachten Schutzvorrichtungen darf nur von der NBB oder im Auftrag der NBB vorgenommen werden. 
Sollte es dennoch zur Veränderung, Entfernung oder Beschädigung der Schutzvorrichtungen kommen, sind die Arbeiten am Gebäude sofort  
 
einzustellen und es ist die Zentrale Meldestelle der NBB  Telefon: 03562 /  71 90 zu informieren. 
 
Durch die (das) Bauunternehmen ist Vorsorge zu treffen, das keine mittelbare oder unmittelbare Berührung der isolierten und nicht isolierten 
Freileitungsteile (z.B. mit Rüststangen, Bauaufzügen u.dgl.) erfolgen kann. Bitte informieren Sie alle in der Nähe der Leitungsführung arbeitenden 
Personen über diese Hinweise. 
 
Kenntnis genommen: 
 
1. Auftraggeber (Vertreter) für die Arbeiten am Gebäude und für das Isolieren 
Diese Kenntnisnahmen sind vor Beginn der Arbeiten durch den Auftraggeber einzuholen! 
 
 
_____________________________   __________________ ___________________ 
Name (Druckschrift oder Stempel)              Datum           Unterschrift 
 
2. Auftragnehmer Bauunternehmen 
 
 
______________________________   __________________ ___________________ 
Name (Druckschrift oder Stempel)             Datum           Unterschrift 
 
 
______________________________   __________________ ___________________ 
Name (Druckschrift oder Stempel)             Datum           Unterschrift 
3. Beteiligte Personen an den Arbeiten am Gebäude 
 
 
______________________________   __________________ ___________________ 
Name (Druckschrift oder Stempel)             Datum           Unterschrift 
 
 
______________________________   __________________ ___________________ 
Name (Druckschrift oder Stempel)             Datum           Unterschrift 
 
Sonstiges:  Bei Abschluss der Bauarbeiten bitten Tel.: 03562 - 69 756 135 informieren! 
 
 
Die Isolierung wurde ordnungsgemäß vorgenommen am: __________________  
              Datum 
 
                                                                                durch:  _______________________ _______________________ 

 NBB, Arbeitsverantwortlicher NBB, Mitarbeiter 
     
Nebenabreden vor Ort 
 
_____________________________________________________________________     __________________ 
            Unterschrift 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________     ________________________ 
            Unterschrift 


